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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.  In welcher Art und in welcher Höhe wird der Ring politischer Jugend auf kom-
munaler Ebene und auf Ebene des Landes finanziert und gefördert (bitte detail-
liert nach Gebietskörperschaften und Verwendungszwecken [strukturell, pro-
jektbezogen] aufschlüsseln)?

2.  Welche Förderungen gehen/gingen an welche Landkreise und welche Entwick-
lungen bildeten sich bei diesen in den letzten 10 Jahren ab?

3.  Welche Einzelprojekte des Rings politischer Jugend Baden-Württemberg wur-
den in den letzten fünf Jahren von Seiten des Landes unterstützt (bitte die 
Gründe und die örtliche Zuordnung mit angeben)?

4.  Welche Möglichkeiten und Herausforderungen sieht sie für die zukünftige För-
derung des Rings politischer Jugend auf Landes- und kommunaler Ebene?

5.  Wie bewertet sie die Verbindung von bereitgestellten finanziellen Mitteln und 
deren Ausgabe mit den Projekten und Veranstaltungen des Rings politischer 
Jugend auf kommunaler Ebene?

6.  Welche Entwicklungen haben sich bei den Mitgliederzahlen auf kommunaler 
Ebene in den letzten fünf Jahren abgezeichnet und welche Entwicklungen wer-
den erwartet (bitte die erwarteten Entwicklungen erklären bzw. begründen, ob 
zwischen der Aktivität, sowie der Mitgliederzahl und der Anzahl der Kandida-
turen von Kandidaten/Kandidatinnen auf kommunaler Ebene ein Zusammen-
hang festgestellt wurde und wie viel Prozent der Mitglieder des Rings politi-
scher Jugend auf Landes- und kommunaler Ebene kandidieren)?

Kleine Anfrage
der Abg. Swantje Sperling und Erwin Köhler GRÜNE

und

Antwort
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration

Unterstützung für den Ring politischer Jugend
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7.  Wie bewertet sie die Arbeit und Aufgaben des Rings politischer Jugend auf 
kommunaler Ebene (bitte getrennt betrachtet, hinsichtlich der schon vollzoge-
nen Absenkung des aktiven Wahlalters ab 16 Jahren bei den Kommunalwahlen 
sowie der zu erwartenden Absenkung des passiven Wahlalters bei der Kommu-
nalwahl 2024)?

8.  Wie wird vom Land, bei landesgeförderten Projekten, auf eine parteipolitische 
Vielfalt geachtet wird?

9.  Welche Rolle kommt dem Inhalt von Veranstaltungen und Projekten im Rah-
men politischer Bildung im Hinblick auf Fördermöglichkeiten zu?

22.12.2022

Sperling, Köhler GRÜNE

B e g r ü n d u n g

Demokratie und Politik benötigen Engagement aus der Gesellschaft und müssen 
eine Repräsentation dieser leisten. Der Ring politischer Jugend, aber auch andere 
partei- und gesellschaftspolitische Jugendverbände tragen dazu bei, junge Menschen 
für demokratische Teilhabe, Partizipation sowie Politik zu begeistern. Für eine an-
gemessene Repräsentation in Gremien auf kommunaler und Landesebene und der 
Erfüllung von politischer Bildungsarbeit, ist es notwendig, dass eine gerechte und 
gleiche Verteilung von Mitteln für diese Verbände bereitgestellt wird. Für diese 
Arbeit sind die Verbände aktiv vor Ort, auch benötigen sie vor Ort die Förderung 
und die Mittel, die ihnen bereitgestellt werden. Diese Kleine Anfrage zielt auf die 
unterschiedlichen Verhältnisse der Landkreisspezifischen Förderung ab.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 20. Januar 2023 Nr. 23-0141.5/28/2981/1 beantwortet das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Finanzen die Kleine Anfrage wie folgt:

Wir fragen die Landesregierung:

1.  In welcher Art und in welcher Höhe wird der Ring politischer Jugend auf kom-
munaler Ebene und auf Ebene des Landes finanziert und gefördert (bitte detail-
liert nach Gebietskörperschaften und Verwendungszwecken [strukturell, pro-
jektbezogen] aufschlüsseln)?

2.  Welche Förderungen gehen/gingen an welche Landkreise und welche Entwick-
lungen bildeten sich bei diesen in den letzten 10 Jahren ab?

3.  Welche Einzelprojekte des Rings politischer Jugend Baden-Württemberg wur-
den in den letzten fünf Jahren von Seiten des Landes unterstützt (bitte die Grün-
de und die örtliche Zuordnung mit angeben)?

Zu 1. bis 3.:

Die Fragen werden im Sachzusammenhang gemeinsam beantwortet. Der Ring 
politischer Jugend Baden-Württemberg ist ein Zusammenschluss der Landesver-
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bände der politischen Jugend in Baden-Württemberg. Über seine Zusammenset-
zung entscheidet die Verbandsversammlung entsprechend der Satzung des Rings 
politischer Jugend Baden-Württemberg (s. Anlage). Aktuell gehören ihm die Junge 
Union Baden-Württemberg, die Jusos in der SPD Baden-Württemberg, die Jungen 
Liberalen Baden-Württemberg und die Grüne Jugend Baden-Württemberg an. 
Nach § 5 der Satzung des Rings politischer Jugend Baden-Württemberg können 
sich auf Ebene der Stadt- und Landkreise Kreisausschüsse konstituieren, die sich 
mit Zustimmung des Landesausschusses des Rings politischer Jugend Baden-
Württemberg diesem anschließen können.

Nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans wird der Ring politischer Jugend Baden-
Württemberg seitens des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration 
mit jährlich 263.700 Euro gefördert. Hiervon entfallen 2.000 Euro als Zuschuss 
an den Ring politischer Jugend Baden-Württemberg für die überverbandliche Ar-
beit des Rings politischer Jugend und 261.700 Euro für die politische Bildungs- 
und die staatsbürgerliche Erziehungsarbeit an die Jugendverbände, die im Ring 
politischer Jugend zusammengeschlossen sind. 

Über die Verwendung und Weiterleitung der Fördermittel auch in Form der För-
derung von Einzelprojekten entscheidet der Ring politischer Jugend Baden-Würt-
temberg in eigener Verantwortung. Hierbei findet § 8 der Satzung des Rings poli-
tischer Jugend Baden-Württemberg Anwendung. Die Mittelverwendung wird 
nicht durch das Land, sondern durch den Ring politischer Jugend und der in ihm 
zusammengeschlossenen Verbände der politischen Jugend gesteuert.

Bezüglich der Förderung der Ringe politischer Jugend auf Ebene der Stadt- und 
Landkreise erfolgte seitens des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integ-
ration eine Abfrage beim Städte- und Landkreistag Baden-Württemberg. 

Von 14 der 35 Landkreise in Baden-Württemberg lag zum Stichtag 12. Januar 2023 
keine Rückmeldung vor. In den Landkreisen Alb-Donau-Kreis, Böblingen, Ess-
lingen, Heidenheim, Heilbronn, Karlsruhe, Lörrach, Neckar-Odenwald, Ostalb-
kreis, Rastatt, Rottweil, Schwäbisch Hall, Schwarzwald-Baar, Sigmaringen, Tü-
bingen und Waldshut hat sich nach Auskunft der Landkreise kein Kreisausschuss 
des Rings politischer Jugend auf Kreisebene konstituiert. Zum Teil sind die loka-
len politischen Jugendorganisationen von Parteien, die sich zum Ring politischer 
Jugend Baden-Württemberg zusammengeschlossen haben, Mitglied in den jewei-
ligen Kreisjugendringen. Im Bodenseekreis, Landkreis Konstanz, Ortenaukreis, 
Landkreis Ravensburg und Landkreis Reutlingen haben sich Kreisausschüsse des 
Rings politischer Jugend konstituiert. Im Landkreis Konstanz erfolgt eine Förde-
rung des Rings politischer Jugend auf Ebene des Landkreises mit 2.500 Euro pro 
Jahr, wobei jedoch in den vergangenen Jahren Zuschüsse nicht abgerufen wurden, 
im Landkreis Reutlingen strukturell mit 7.500 Euro pro Jahr.

Aus drei Stadtkreisen lag zum Stichtag 12. Januar 2023 keine Rückmeldung vor. 
In den Stadtkreisen Baden-Baden und Pforzheim sind keine Kreisausschüsse des 
Rings politischer Jugend Baden-Württemberg konstituiert. Im Stadtkreis Heidel-
berg sind die lokalen Organisationseinheiten der dem Ring politischer Jugend 
Baden-Württemberg angehörigen politischen Jugendverbände Mitglied im Stadt-
jugendring und erhalten eine jährliche Förderung von 1.250 Euro. Im Stadtkreis 
Heilbronn erhält der Ring politischer Jugend eine Förderung bis zur Höhe von 
2.700 Euro pro Jahr. Im Stadtkreis Mannheim erhält der Ring politischer Jugend 
eine Förderung in Höhe von 13.500 Euro pro Jahr nach § 11 des Achten Buchs 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe). Im Stadtkreis Stuttgart 
erhält der Ring politischer Jugend eine Förderung von insgesamt 13.000 Euro pro 
Jahr, wobei die Höhe der Beträge, die den einzelnen Organisationseinheiten der 
politischen Jugendverbände zur Verfügung stehen, sich nach der Sitzverteilung im 
Gemeinderat der Stadt Stuttgart richtet.
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4.  Welche Möglichkeiten und Herausforderungen sieht sie für die zukünftige För-
derung des Rings politischer Jugend auf Landes- und kommunaler Ebene?

5.  Wie bewertet sie die Verbindung von bereitgestellten finanziellen Mitteln und 
deren Ausgabe mit den Projekten und Veranstaltungen des Rings politischer 
Jugend auf kommunaler Ebene?

Zu 4. und 5.:

Die Fragen werden im Sachzusammenhang beantwortet. Über die Entwicklung 
künftiger Förderungen des Rings politischer Jugend Baden-Württemberg auf 
Landesebene entscheidet der Haushaltsgesetzgeber im Rahmen der Aufstellung 
künftiger Staatshaushaltspläne. Die vom Haushaltsgesetzgeber ausschließlich zur 
Förderung des Rings politischer Jugend Baden-Württemberg zur Verfügung ge-
stellten Mittel werden seitens des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und In-
tegration an den Ring politischer Jugend Baden-Württemberg auf Antrag bewil-
ligt. Da die Projektförderung jährlich unter Vorlage der Verwendungsnachweise 
des Vorjahres beantragt werden muss, ist eine zielgerichtete und im Förderzeit-
raum erfolgende Verwendung der Landesmittel gewährleistet. 

Durch die Förderregelungen erfolgt eine starke Gewichtung der Förderung von 
themenorientierten Bildungsmaßnahmen und Projekten mit Bildungscharakter. 
Damit wird im Rahmen der Projektförderung ein wichtiger Anreiz gesetzt, dass 
seitens des Rings politischer Jugend Baden-Württemberg und der in ihm zusam-
mengeschlossenen Verbände vor allem jugendpolitische Projekte und Veranstal-
tungen durchgeführt werden. Eine Weitergabe von Fördermitteln des Landes an 
Ringe politischer Jugend auf kommunaler Ebene ist bisher nicht erfolgt und auch 
nicht vorgesehen. Erkenntnisse über Projekte und Veranstaltungen kommunaler 
Ringe politischer Jugend liegen dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Integration nicht vor. 

Die Erhebung bei den Stadt- und Landkreisen lässt es wahrscheinlich erscheinen, 
dass der Ring politischer Jugend Baden-Württemberg auf Ebene der Stadt- und 
Landkreise nicht über eine breite Verankerung in Form von Kreisausschüssen 
verfügt, sondern die Tätigkeit des Rings politischer Jugend Baden-Württemberg 
wesentlich von diesem selbst und den in ihm vertretenen Landesverbänden der 
politischen Jugend geprägt wird. Entsprechende Konstituierungen von Kreisaus-
schüssen sind alleinige Angelegenheit des Rings politischer Jugend Baden-Würt-
temberg und seiner Mitglieder.

Hinzukommt, dass die politische Neutralitätspflicht bei Projektförderungen nach 
§§ 11 und 12 SGB VIII einer Förderung von Projekten politischer Jugendorgani-
sationen von Parteien enge Grenzen setzt.

6.  Welche Entwicklungen haben sich bei den Mitgliederzahlen auf kommunaler 
Ebene in den letzten fünf Jahren abgezeichnet und welche Entwicklungen wer-
den erwartet (bitte die erwarteten Entwicklungen erklären bzw. begründen, ob 
zwischen der Aktivität, sowie der Mitgliederzahl und der Anzahl der Kandida-
turen von Kandidaten/Kandidatinnen auf kommunaler Ebene ein Zusammen-
hang festgestellt wurde und wie viel Prozent der Mitglieder des Rings politi-
scher Jugend auf Landes- und kommunaler Ebene kandidieren)?

Der Ring politischer Jugend Baden-Württemberg ist ein Zusammenschluss von 
Jugendorganisationen von Parteien auf verbandlicher Ebene, eine Mitgliedschaft 
natürlicher Personen ist nach § 1 der Satzung des Rings politischer Jugend aus-
geschlossen. Nach § 1 Nummer 3 Satz 2 der Satzung liegt die Altersgrenze der 
Mitglieder der im Ring politischer Jugend zusammengeschlossenen Verbände 
grundsätzlich bei 35 Jahren. Damit korrespondieren die Mitgliedszahlen mit der 
Mitgliedschaft in den im Ring politischer Jugend zusammengeschlossenen Partei-
en und/oder der Mitgliedschaft in einer entsprechenden Jugendorganisation einer 
Partei. Über die Aufstellung von Kandidierenden zu Wahlen oder die Unterstüt-
zung von kandidierenden Einzelpersonen bei Persönlichkeitswahlen in Baden-
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Württemberg entscheiden die politischen Parteien in Baden-Württemberg in eige-
ner Verantwortung.

Vor diesem Hintergrund kann aus der Mitgliedschaft im Ring politischer Jugend 
kein unmittelbarer Effekt auf (künftige) Kandidaturen bei Wahlen nachgewiesen 
werden.

7.  Wie bewertet sie die Arbeit und Aufgaben des Rings politischer Jugend auf 
kommunaler Ebene (bitte getrennt betrachtet, hinsichtlich der schon vollzoge-
nen Absenkung des aktiven Wahlalters ab 16 Jahren bei den Kommunalwahlen 
sowie der zu erwartenden Absenkung des passiven Wahlalters bei der Kommu-
nalwahl 2024)?

Der Ring politischer Jugend ist als Zusammenschluss der Verbände der politi-
schen Jugend ein Akteur der politischen Jugendbildung in Baden-Württemberg. 
Eine Mitgliedschaft in ihm setzt bereits eine Mitgliedschaft in einer ihm zugehö-
rigen Partei und/oder Jugendorganisation einer entsprechenden Partei voraus. Als 
parteiübergreifende Organisation kann er im Vorfeld und im Umfeld von Wah-
len aktivierend auf eine Teilhabe von jungen Wahlberechtigten als Kandidierende 
oder als Wählerinnen und Wähler einwirken.

8.  Wie wird vom Land, bei landesgeförderten Projekten, auf eine parteipolitische 
Vielfalt geachtet wird?

Seitens des Landes wird der Ring politischer Jugend Baden-Württemberg als Zu-
sammenschluss der jugendpolitischen Verbände in Baden-Württemberg gefördert. 
Über eine Mitgliedschaft im Ring politischer Jugend entscheidet allein dessen 
Landesausschuss als oberstes Vertretungsorgan. Die Voraussetzungen für den Er-
werb der Mitgliedschaft ergeben sich aus § 1 der Satzung. Seitens des Rings poli-
tischer Jugend Baden-Württemberg werden die Fördermittel entsprechend § 8 der 
Satzung an die in ihm zusammengeschlossenen Jugendorganisationen weiterge-
geben.

9.  Welche Rolle kommt dem Inhalt von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen 
politischer Bildung im Hinblick auf Fördermöglichkeiten zu?

Die Verwaltungsvorschrift zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung, 
Jugenderholung und der Strukturen sowie zur Weiterentwicklung der Kinder- und 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit legt fest, dass themenorientierte Bildungs-
maßnahmen und Projekte mit Bildungscharakter der politischen Bildungs- und 
der staatsbürgerlichen Erziehungsarbeit im Rahmen der Förderung des Rings 
politischer Jugend förderfähig sind. Ausgeschlossen ist die Verwendung für Par-
teizwecke, für die Werbung für einzelne Parteien oder Persönlichkeiten zu Wahl-
zwecken und die Förderung von Baumaßnahmen. Über die Inhalte der Bildungs-
maßnahmen und Projekte mit Bildungscharakter entscheiden der Ring politischer 
Jugend und die in ihm zusammengeschlossen Verbände der politischen Jugend in 
eigener Verantwortung.

Lucha
Minister für Soziales,
Gesundheit und Integration
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Anlage
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